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Dcn Wochen-
morkt zu Del¬
menhorst betr.

Nähere Bestim¬
mung der Vor¬
schriften «ul , I!

der Taxe
für Medicinal-

Personen-

2 ) Mit Genehmigung der Regierung

erlassene Bekanntmachung des

Stadt Magistrats zu Delmenhorst

vom 1. Febr . pudl . den 8 . Febr.
1 837-

Mit Genehmigung Großherzoglicher Re-
27 . v.

gierung im Rescript vom — - M . wirdkünf-
1 . d.

tig am 13 . d . M . zum ersten Male , auch am
Montage jeder Woche hier ein Wochenmarkt
gehalten werden , auf welchem dieselben Vor¬
schriften Anwendung finden , welche für die bei¬
den bisherigen Wochcnmarktstage gelten.

3 ) Regicrunas - Bckann t m achungvom

7 . Febr.  pwbl . den 11 . Febr . 1837.

Zur näheren Bestimmung der Vorschrif¬
ten sud II . 2 . der Taxe für Medicinal - Per¬

sonen vom 1ü - April 1830 . macht in Höchstem
Aufträge Sr . Kön . Hoheit des Großherzogs,
die Regierung hiemittelst zur Nachachtung be¬
kannt,

daß den Klagen auf Bezahlung ärztlichen
Honorars die amtliche Festsetzung der Sätze
nach der Taxe stets vorhergehen , und eine

Klage auf Bezahlung ärztlichen Honorars
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